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Deutsche Landesgruppe des Comité Maritime International 

              

                                  An die Mitglieder des 

Deutschen Vereins für Internationales Seerecht 

 

 
 

    Hamburg, 12. März 2014 
 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
im Einvernehmen mit den Vorsitzenden und im Auftrag des Vorstandes des Vereins 

erlauben wir uns, Sie zur diesjährigen Mitgliederversammlung am  
 
 

Mittwoch, dem 16. April 2014, um 16:30 Uhr 

in der Handwerkskammer Hamburg, 

„Kleiner Saal 303“, 
 Holstenwall 12, 20355 Hamburg, 

 
einzuladen. 

 
 

Vorgesehen ist folgende 

 

T a g e s o r d n u n g: 

 
 
1. Begrüßung der neuen Mitglieder 
 
 
2. Bericht über die Arbeiten des Vereins im Jahre 2013 

 
 
3. Neuwahlen des Vorstands 

 
Die dreijährige Amtszeit des Vorstandes läuft aus. Aus diesem Grund werden 
Neuwahlen der Vorstandsmitglieder direkt durch die Mitgliederversammlung 
stattfinden.  
 
Jedes anwesende Mitglied erhält einen Stimmzettel, auf dem die Namen der 
bereits im Vorfeld bekannten Kandidaten für ein Vorstandsamt aufgeführt sind.  
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Bislang gehören dem Vorstand folgende Mitglieder des Vereins an: 
  

Dr. Sven Gerhard, Allianz Global Corporate & Specialty AG  
Rolf-Jürgen Hermes, PANDI SERVICES 
Dr. Thomas Hinrichs, Richter am HansOLG 
Prof. Dr. Doris König, Bucerius Law School   
Senator a.D. Ralf Nagel, VDR 
Dr. Klaus Ramming, Lebuhn & Puchta  

Prof. Dr. Dieter Schwampe, Dabelstein & Passehl 
Christoph Zarth, CMS Hasche Sigle 

 
Wenn auch Sie für ein Vorstandsamt kandidieren möchten, bitten wir um 
schriftliche Mitteilung. Zur Vereinfachung des Wahlablaufs vorzugsweise bis 14 
Tage vor der Mitgliederversammlung. 
 
Für Mitglieder, die sich erst auf der Versammlung zur Kandidatur stellen, werden 
die Namen in den auf den Stimmzetteln eingefügten Platzhaltern aufgenommen. 
Jedes Mitglied erhält 8 Stimmen – entsprechend der Anzahl der maximal zu 
wählenden und zu besetzenden Vorstandsposten -–, die durch das Ankreuzen 
der Kandidaten vergeben werden können. Diejenigen Kandidaten, die nicht mehr 
als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Mitglieder auf sich vereinen können, 
müssen in einem zweiten Wahldurchgang in einer Stichwahl gewählt werden.  
 
Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevoll-
mächtigt werden. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen 
vertreten.    

 
Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Mitgliederversammlung 

nur beschlussfähig ist, wenn mindestens ein Fünftel sämtlicher Vereins-

mitglieder anwesend ist.  
 

Wir weisen zur Zusammensetzung des Vorstands weiter auf die Bestimmung 
des § 11 Abs. 4 Satz 1 der Satzung hin: 
 

„Zu Vorstandsmitgliedern sollen mindestens jeweils ein Vertreter 
aus der Reederschaft, aus der Versicherungswirtschaft, aus der 
seerechtlich interessierten Richterschaft, aus der Anwaltschaft 
sowie aus der Universitären Wissenschaft gewählt werden. 
Wählbar sind nur Vereinsmitglieder.“ 
 

 
4. CMI 
 

 Bericht über das CMI-Seminar in Dublin  
 vom 30.09.2013 – 02.10.2013 

 CMI-Konferenz in Hamburg & Berlin (Add-on)  
vom 14.06.2014 – 19.06.2014 

 Bericht über die Aktivitäten des CMI 

 



 
 

Seite 3 von 3 

  

5. Rechnungslegung 
 
 
6. Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung 
 
 
7. Verschiedenes 
 
 
(Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitglieder-
versammlung beim Vorstand eingehend schriftlich beantragen, dass weitere 
Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden.) 
 
 
Nach Abwicklung der Regularien wird 
 

Herr Ass. jur. Christian Bubenzer 

- BG Verkehr – Dienststelle Schiffssicherheit - 
 
einen Vortrag zum Thema 
 

„Das internationale Seearbeitsübereinkommen  

und seine Umsetzung in Deutschland“ 
 
halten. 
 
 
Wie in den vergangenen Jahren soll nach der Mitgliederversammlung Gelegenheit 
zu geselligem Beisammensein gegeben werden. Der Vorstand möchte Sie daher zu 
einem kleinen Imbiss einladen, der im Anschluss an die Mitgliederversammlung und 
den Vortrag stattfinden wird. 
 

Wir bitten, Ihre Zusage bis spätestens zum 11. April 2014 zu erteilen (Frau Gerke, 
Tel.: 040/35097-240 oder per E-Mail: gerke@reederverband.de). 
  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
DEUTSCHER VEREIN FÜR INTERNATIONALES SEERECHT 

 
 

 
 

Tilo Wallrabenstein 


